
 

  
U-Bahn: Linien U3, U6 
Haltestelle Poccistraße 
Bus: Linie 62 
Haltestelle Poccistraße 

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr 7.30-12.00 Uhr 
Di 8.30-12.00 und 14.00-16.00 
Uhr 
16.00-18.00 Uhr nur mit Termin 
Do 8.30-15.00 Uhr 

 Internet: 

www.kvr-muenchen.de  

 

 

 

Landeshauptstadt 
München 
Kreisverwaltungsreferat 
 

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 

Ruppertstraße 19, 80466 München  Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung, Prävention Allgemeine 
Gefahrenabwehr 
KVR-I/222 
 
Ruppertstraße 19 
80466 München 
Telefon: 089 233-44782 
Telefax: 089 233-44642 
Dienstgebäude: 
Ruppertstraße 11 
Zimmer:  
Sachbearbeitung: 
 
ordnung.kvr@muenchen.de 

   
Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes 
Ramersdorf-Perlach 
Herrn Bezirksausschussvorsitzenden  
Thomas Kauer 
Friedenstr. 40 
81660 München 

 

 

Ihr Schreiben vom 
 

Ihr Zeichen 
 

Unser Zeichen 
 

Datum 
15.01.2025 

 

     

Görzer Straße: Bitte um Unterstützung zur Verbesserung der Parkplatzsituation und 

Sauberkeit sowie zur Reduzierung der Lärmbelastung 

 

Antrag Nr. 20-26 / B 01551 des Bezirksausschusses des  

Stadtbezirkes Nr. 16 – Ramersdorf-Perlach vom 11.01.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Kauer, 

 

in seinem Antrag wünscht der Bezirksausschuss Unterstützung bei der Verbesserung der 

Parkplatzsituation, der Sauberkeit und der Lärmemissionen im Bereich eines Wohnanwesens 

in der Görzer Str.  

 

Wir bitten zunächst darum, die späte Beantwortung des Anliegens zu entschuldigen. 

 

Dem Kreisverwaltungsreferat liegen und lagen keine Beschwerden oder andere Erkenntnisse 

zu den im Antrag vorgebrachten Problemstellungen vor. Die zuständige Polizeiinspektion teilte 

mit, dass im Bereich des in der Beschwerde genannten Anwesens lediglich ein Einsatz 

aufgrund überlauter Musik im August 2024 erfolgt ist. Weitere Einsätze sind für die 

vergangenen fünf Jahre nicht verzeichnet.  

 

Selbstverständlich müssen die von den Anwohnenden geschilderten Verhaltensweisen nicht 

hingenommen werden. Unzulässiger Lärm und Müllentsorgung auf öffentlichem Grund können 

Ordnungswidrigkeiten darstellen und mit Geldbuße belegt werden. Hierzu müssen jedoch die 

Personalien der verursachenden Person bekannt sein. Im Falle konkreter Belästigungen 

empfehlen wir daher, die Polizei unter der Telefonnummer 110 zu informieren, damit eine 

Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen werden kann. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 
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die Abarbeitung der polizeilichen Einsätze nach Priorität erfolgt und daher Straftaten oder 

Gewaltdelikte vorrangig bearbeitet werden müssen. 

 

Der Antrag ist somit geschäftsordnungsgemäß erledigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 


